
Das Ergebnis ist eindeutig: In den Anwaltshauptstädten
(Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München
und Stuttgart) zahlen Unternehmen jungen Syndikusanwälten
am meisten. Die Konkurrenz der Großkanzleien um die Besten
der Besten treibt die Gehälter in die Höhe. Ansonsten gilt:
Nicht die Geografie bestimmt die Höhe des Gehalts, sondern
die Wirtschaftskraft des Unternehmens. So gibt es zum Beispiel
in Baden-Württemberg viele erfolgreiche Mittelständler, die
ordentlich zahlen können. Und Siemens in Erlangen bietet 60.000
bis 80.000 Euro. Die große Ausnahme ist wieder der Osten:
Außerhalb von Berlin wird nicht nur wenig gezahlt, es gibt auch
kaum Stellen.

Osten
29.000–50.000 Euro

Norden
32.000–62.000 Euro

Westen
30.000–65.000 Euro

Süden
35.000–80.000 Euro

Anwaltshauptstädte
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main,
Hamburg, Köln, München, Stuttgart
45.000–75.000 Euro
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Gute Anwälte werden immer gebraucht. Das ist richtig und gilt auch in der Krise.
Die Erkenntnis tröstet aber nicht die Bewerber, die eine erfolglose Bewerbung nach
der anderen schreiben – auch wenn es ihnen wie vielen der rund 6.500 Absolventen
gehen wird, die dieses Jahr wieder Anwältin oder Anwalt werden. Denn eines hat der
fünfte Einstellungs- und Gehälterreport von Anwaltsblatt Karriere gezeigt: Unterneh-
men jeder Größe sind 2009 bei der Einstellung von Syndikusanwälten zurückhaltend
und auch bei den auf das Informationstechnologie-Recht (IT-Recht) spezialisierten
Kanzleien suchen deutlich weniger Kanzleien Nachwuchs. Während 2007 und 2008
noch mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen einen Syndikusanwalt einge-
stellt haben, wollen das 2009 nur noch 20 Prozent tun. Bei den IT-Rechtskanzleien
zeigt der Trend ebenfalls nach unten: 2007 haben noch 23,5 Prozent eine oder mehrere
Stellen besetzt, 2008 noch 20 Prozent und 2009? Jetzt wollen nur noch 17 Prozent
der befragten Kanzleien einstellen.

Die gute Nachricht: Auch in der Krise wird eingestellt

Die positive Seite der Zahlen: Auch in der Krise wird eingestellt. Das gilt für die
Großkanzleien, die im IT-Recht Verstärkung suchen, aber auch für Unternehmen:
„Wenn wir eine Vakanz haben, dürfen wir auch besetzen“, sagt ein Chefsyndikusan-
walt. Eine Syndikusanwältin aus der Energiebranche betont: „Unser Unternehmen
wächst und deshalb brauchen wir auch einen weiteren Syndikusanwalt.“ Überhaupt
Erfolg: „Wer zufriedene Mandanten hat, bekommt immer mehr Mandate und braucht
irgendwann auch Verstärkung, Krise hin oder her“, sagt ein IT-Rechtsspezialist aus
einer Drei-Personen-Kanzlei. Diese Aussage ist typisch für das IT-Recht: Fast 95 Pro-
zent der befragten Anwälte suchen zukünftige Partner, also Anwälte, für die das An-
stellungsverhältnis nur Durchgangsstation zur Selbständigkeit ist.

Deshalb gilt, was auch schon frühere Einstellungs- und Gehälterreporte von An-
waltsblatt Karriere gezeigt haben: Wer sich einen angestellten Anwalt leistet, zahlt in
der Regel auch ordentlich. Allerdings: Auch bei den Großkanzleien wachsen die Ge-
hälter nicht (mehr) in den Himmel – zumindest wenn sie für das IT-Recht einstellen.
Beim fachlichen Profil werden kaum Abstriche gemacht. Erwartet werden zwei voll
befriedigende Examen, Promotion oder LL.M. und bestes Englisch. Top-Bewerber
können auch die magische Zahl von 100.000 Euro pro Jahr erreichen. Bei vielen Groß-

Gehälter- und
Einstellungsreport
Syndikusanwälte und Informationstechnologie-Recht (IT-Recht):
Was große und kleine Kanzleien von Bewerbern erwarten und ihnen bieten
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Die Reports von Anwaltsblatt Karriere

Der fünfte Einstellungs- und Gehälterreport
wirft einen Blick auf ein bei den Absolventen
immer beliebteres anwaltliches Tätigkeitsfeld:
den Syndikusanwalt. Der Vorteil kann zugleich
ein Nachteil sein: Der Syndikusanwalt hat als
Angestellter seines Unternehmens nur einen
Mandanten. Er berät Geschäftsführung und
leitende Mitarbeiter wie ein Anwalt, ohne
jedoch das unternehmerische Risiko eines
selbständigen Anwalts zu tragen. Außerdem
in diesem Einstellungs- und Gehälterreport:
Das Informationstechnologie-Recht. Ein
immer noch junges Rechtsgebiet, das sowohl
von fast allen internationalen Kanzleien als
auch von mittelständischen Kanzleien jeder
Größe angeboten wird.
Anwaltsblatt Karriere fragte wieder: Wo gibt
es offene Stellen, was erwarten die Arbeit-
geber von Kandidaten und was zahlen sie
für qualifizierte Bewerber? Die bisherigen
Einstellungs- und Gehälterreports:
· Sommersemester 2007:

Arbeitsrecht, Verkehrsrecht sowie
das Urheber- und Medienrecht

· Wintersemester 2007/2008:
Familienrecht, Insolvenzrecht
und Medizinrecht

· Sommersemester 2008:
Immobilienrecht (mit Baurecht
und Mietrecht)

· Wintersemester 2008/2009:
Regionale Topkanzleien, Bank- und
Kapitalmarktrecht sowie das Strafrecht

Alle Reports sind abrufbar unter
www.anwaltsblatt-karriere.de.


